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Jagd-
haftpflichtversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
 

 

Unternehmen:  
Debeka Allgemeine Versicherung AG 
Deutschland 

 Produkt:  
Jagdhaftpflichtversicherung 

 
Dieses Blatt dient nur Ihrer Information und gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die wesentlichen Inhalte einer 
Jagdhaftpflichtversicherung. Die vollständigen Informationen und den für Ihren Vertrag vereinbarten Versiche-
rungsumfang finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag, Versicherungsschein und Versiche-
rungsbedingungen). Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 
 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen eine Jagdhaftpflichtversicherung an. 
 

 
Was ist versichert? 

✓ Als Jäger müssen Sie nach dem Bundes-
jagdgesetz eine Haftpflichtversicherung ab-
schließen, wenn Sie als Inhaber eines Jagd-
scheins der Jagd nachgehen wollen. Gegen-
stand der Jagdhaftpflichtversicherung ist es, 
gegen Sie geltend gemachte Haftpflichtan-
sprüche zu prüfen, berechtigte Ansprüche zu 
befriedigen und unberechtigte Ansprüche 
abzuwehren. 

✓ Durch eine Jagdhaftpflichtversicherung sind 
Schäden an fremden Personen oder Sachen 
versichert, die bei der Jagd entstehen. Dazu 
gehören beispielsweise: 

✓ Schäden aus dem erlaubten Besitz bzw. 
Gebrauch von Hieb-, Stoß- und 
Schusswaffen oder Munition und Ge-
schossen auch außerhalb der Jagd 

✓ Schäden, für die Sie als Halter von bis 
zu zwei anerkannten Jagdgebrauchs-
hunden haften 

✓ Schäden, für die Sie als Halter oder Ei-
gentümer kleiner Wasserfahrzeuge ohne 
Motoren haften 

 
Wie hoch ist die Versicherungssumme? 

✓ Die Höhe der vereinbarten Versicherungs-
summen können Sie Ihrem Antrag oder auch 
Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

 
 

Was ist nicht versichert? 
Dazu zählen beispielsweise: 

x Zur gesetzlichen Haftpflicht gehört 
nicht, wenn Sie sich allein durch eine 
vertragliche Zusage gegenüber einem 
anderen zu einer Leistung verpflichten. 

x Wir leisten für Schäden höchstens bis 
zu den vereinbarten Versicherungs-
summen. 

   

 
 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 
Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
sind z. B. Schäden 

! aus vorsätzlicher Handlung,  

! zwischen Mitversicherten, 

! durch den Gebrauch eines versiche-
rungspflichtigen Kraft- oder Luftfahr-
zeugs, 

! an gepachteten oder geliehenen Sa-
chen, 

! durch den Gebrauch der Waffen zu 
strafbaren Handlungen. 

   

 
Wo bin ich versichert? 

✓ Die Jagdhaftpflichtversicherung gilt in Deutschland. Auch für im angrenzenden Ausland vorkommen-
de Schadensereignisse besteht Versicherungsschutz, soweit Sie in Deutschland gejagt haben.  

   

 
Welche Verpflichtungen habe ich? 
− Sie müssen alle Fragen im Antrag wahrheitsgemäß und vollständig beantworten.  

− Die Versicherungsbeiträge müssen Sie rechtzeitig und vollständig bezahlen. 

− Teilen Sie uns mit, ob und in welcher Form sich das versicherte Risiko verändert hat.  

− Zeigen Sie uns jeden Schadensfall unverzüglich an, auch wenn gegen Sie noch keine Schadenser-
satzansprüche geltend gemacht worden sind.  

− Sie sind verpflichtet, so weit wie möglich den Schaden abzuwenden bzw. zu mindern und uns durch 
wahrheitsgemäße Schadensberichte bei der Schadensermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
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Wann und wie zahle ich? 
Den Erst- oder Einmalbeitrag müssen Sie, sofern nicht anders vereinbart, unverzüglich nach Ablauf von 
14 Tagen ab Zugang des Versicherungsscheins, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn, 
zahlen. Wann Sie die folgenden Beiträge zahlen müssen, steht im Versicherungsschein. Je nach Verein-
barung zwischen uns kann das monatlich oder jährlich sein (Ausnahme: Beim Tagesjagdschein handelt es 
sich um einen Einmalbeitrag.). Sie können die Beiträge überweisen oder uns ermächtigen, sie von Ihrer 
Bankverbindung einzuziehen. Zahlen Sie nicht rechtzeitig, kann das zum Verlust des Versicherungsschut-
zes führen. Bei einem Onlineantrag erfolgt die Beitragszahlung ausschließlich über einen Bankeinzug 
(SEPA-Lastschriftmandat) durch uns. 

  

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 
Wann der Versicherungsschutz beginnt, ist im Versicherungsschein angegeben. Voraussetzung ist, dass 
Sie den Erst- oder Einmalbeitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. Die Versicherung gilt für die 
zunächst vereinbarte Dauer. Wenn nicht anders vereinbart, verlängert sie sich danach automatisch um 
jeweils ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir den Vertrag nicht kündigen.  

   

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
Sie oder wir können den Vertrag zum Ende eines Versicherungsjahres kündigen (das muss spätestens 
drei Monate vorher geschehen). Sie oder wir können den Vertrag auch kündigen, z. B. wenn wir eine 
Leistung erbracht haben oder auch bei endgültigem Wegfallen Ihres Versicherungsrisikos – etwa durch 
Aufgabe der Jagd. Dann endet der Vertrag schon vor Ende der vereinbarten Dauer. 
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